
  
  

 
   

     
  

 
   

  

 

       
     

   

    

 
  

  
  

 

  
  

    
 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/20669 
19. Wahlperiode 01.07.2020 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) 

a) zu dem Antrag der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), 
Michael Theurer, Reinhard Houben, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP 
– Drucksache 19/20049 – 

Corona-Hilfen für Selbständige, Freiberufler und Freelancer – Überbrü-
ckungshilfen pragmatisch ausgestalten, Deckung des Lebensunterhalts 
gewährleisten 

b) zu dem Antrag der Abgeordneten Claudia Müller, Anja Hajduk, Katharina 
Dröge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 19/19490 – 

Selbstständige unterstützen – Aktiven Mittelstand wertschätzen 

A. Problem 
Zu Buchstabe a 

Schaffung sofortiger Überbrückungshilfen für Selbstständige, die analog der Son-
derregelungen beim Kurzarbeitergeld bis Jahresende gelten sollten. 

Zu Buchstabe b 

Nachbesserungen bei den Corona-Soforthilfen für Selbstständige; Sicherstellung, 
dass von den für Selbständige vorgesehenen Geldern mindestens ein monatlicher 
Pauschalbetrag in Höhe der Pfändungsfreigrenze von 1.180 Euro zur Deckung des 
Lebensunterhalts genutzt werden kann. 
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B. Lösung 
Zu Buchstabe a 

Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 

Zu Buchstabe b 

Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

C. Alternativen 
Zu den Buchstaben a und b 

Keine. 

D. Kosten 
Zu den Buchstaben a und b 

Keine. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Antrag auf Drucksache 19/20049 abzulehnen; 

b) den Antrag auf Drucksache 19/19490 abzulehnen. 

Berlin, den 1. Juli 2020 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

Klaus Ernst Sandra Weeser 
Vorsitzender Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Sandra Weeser 

I. Überweisung 

Zu Buchstabe a 

Der Antrag auf Drucksache 19/20049 wurde in der 166. Sitzung des Deutschen Bundestages am 18. Juni 2020 
an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung sowie an den Ausschuss für Arbeit und Soziales 
zur Mitberatung überwiesen. 

Zu Buchstabe b 

Der Antrag auf Drucksache 19/19490 wurde in der 163. Sitzung des Deutschen Bundestages am 28. Mai 2020 
an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung sowie an den Ausschuss für Arbeit und Soziales, 
den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, den Ausschuss für Tourismus und den 
Ausschuss für Kultur und Medien zur Mitberatung überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 

Zu Buchstabe a 

Nach dem Eindruck der Antragsteller, der Fraktion der FDP, festigt sich der Eindruck, diese Berufsgruppen seien
für die Bundesregierung Erwerbstätige zweiter Klasse. Sie fordern sofortige Überbrückungshilfen, die analog der 
Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld bis Jahresende gelten sollten. Dabei müsse die Deckung der Lebensun-
terhaltskosten in angemessener Höhe ermöglicht werden. Nach Auffassung der Fraktion der FDP besteht die Ge-
fahr, dass es am Ende der Corona-Krise einen Trümmerhaufen selbstständiger Existenzen gebe, wenn nicht 
schnell und entschieden gehandelt werde. Genau diese Menschen brauche man aber in Zukunft mehr denn je, da 
sie Gründergeist und Fortschritt vorantreiben würden. 

Zu Buchstabe b 

Ziel des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist es, Nachbesserungen bei den Corona-Soforthilfen 
für Selbstständige durchzusetzen. Die Bundesregierung soll sicherstellen, dass von den vorgesehenen Geldern 
mindestens ein monatlicher Pauschalbetrag in Höhe der Pfändungsfreigrenze von 1.180 Euro zur Deckung des 
Lebensunterhalts genutzt werden kann. Dieser Betrag müsse in die Liste der anrechenbaren Kosten in der Ver-
waltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern zu den Soforthilfen aufgenommen werden. Zudem soll bis 
zum Erlangen einer solchen Regelung mindestens die Vermögensprüfung bei der Arbeitslosengeld-II-Beantra-
gung ab März 2020 bis Ende dieses Jahres vollständig ausgesetzt werden. Damit soll verhindert werden, dass die 
Altersvorsorge schrumpft und Jobcenter sollten entlastet werden. 

Die Soforthilfen sollen so weiterentwickelt werden, dass sie vor allem kleineren Unternehmen und Selbstständi-
gen mit existenzbedrohenden, Corona-bedingten Umsatz- oder Auftragseinbrüchen Planungssicherheit für das 
gesamte Jahr 2020 ermöglichen – und zwar unabhängig von der Branchenzugehörigkeit und anhand des wirkli-
chen Bedarfes mit einer angemessenen Obergrenze. 

III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Zu Buchstabe a 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Antrag auf Drucksache 19/20049 in seiner 85. Sitzung am 
1. Juli 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD 
dessen Ablehnung. 
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Zu Buchstabe b 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Antrag auf Drucksache 19/19490 in seiner 85. Sitzung am 
1. Juli 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dessen Ablehnung. 

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat den Antrag auf Drucksa-
che 19/19490 in seiner 51. Sitzung am 1. Juli 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN dessen Ablehnung. 

Der Ausschuss für Tourismus hat den Antrag auf Drucksache 19/19490 in seiner 48. Sitzung am 1. Juli 2020 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dessen Ablehnung. 

Der Ausschuss für Kultur und Medien hat den Antrag auf Drucksache 19/19490 in seiner 52. Sitzung am 
1. Juli 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dessen Ablehnung. 

IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Zu Buchstabe a 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag auf Drucksache 19/20049 in seiner 81. Sitzung am 
1. Juli 2020 abschließend beraten. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dem Deutschen 
Bundestag die Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/20049 zu empfehlen. 

Zu Buchstabe b 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag auf Drucksache 19/19490 in seiner 81. Sitzung am 
1. Juli 2020 abschließend beraten. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und 
AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dem Deutschen 
Bundestag die Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/19490 zu empfehlen. 

Berlin, den 1. Juli 2020 

Sandra Weeser 
Berichterstatterin 







Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333

www.betrifft-gesetze.de
www.heenemann-druck.de

	Deutscher Bundestag Drucksache 19/20669

